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BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 17 . Dezember 1981

über die Einstellung des Antidumpingverfahrens betreffend Einfuhren von
bestimmten tragbaren Schwarzweiß-Fernsehempfangsgeräten mit Ursprung in

der Republik Korea

(81 / 1012/EWG)

Im Februar und März 1981 sandte die Kommission
den 29 niederländischen, deutschen, italienischen und
französischen Firmen, in deren Namen der Antrag auf
Verfahrenseinleitung gestellt worden war, ebenfalls
Fragebogen zu, um diesen Firmen die Möglichkeit zu
geben, die ihnen durch die Einfuhr von tragbaren
Schwarzweiß-Fernsehempfangsgeräten aus Korea ver
ursachte Schädigung nachzuweisen . Die ausgefüllten
Fragebogen waren bis Ende März 1981 vorzulegen .

Nach Ablauf dieser Frist waren lediglich sieben Fir
men der Aufforderung nachgekommen, und nur eine
Firma legte die erforderlichen Angaben vor, während
die übrigen sechs Firmen zum Ausdruck brachten,
daß sie sich durch die Einfuhren der betreffenden Ge
räte aus Korea als nicht geschädigt ansahen .

Daraufhin ersuchte die Kommission den Herstellerver
band EACEM, sich für eine eingehendere Stellung
nahme seitens seiner Mitglieder einzusetzen, worauf
hin lediglich sechs weitere Antworten bis Ende 1981 ,
nach mehr als einem halben Jahr seit der Versendung
der Fragebogen, eingingen . Vier dieser sechs Antwor
ten enthielten Angaben zu dem Fragebogen, aus den
beiden übrigen ging hervor, daß sich die betreffenden
Firmen durch die Einfuhren der fraglichen Waren aus
Korea als nicht geschädigt ansahen . Die restlichen 16
Hersteller legten keine Antwort vor. Die Kommission
nahm eine eingehende Untersuchung der fünf einge
gangenen Antworten vor.

Aus der Antwort des wichtigsten Gemeinschaftsherstel
lers mit Anlagen in Frankreich, Italien und Großbri
tannien ging hervor, daß seine Verkäufe in der Ge
meinschaft und damit gleichzeitig seine Produktion
von 137 000 Geräten im Jahr 1977 auf 241 000 Ge
räte im Jahr 1978 , auf 258 000 Geräte im Jahr 1979
und auf 282 000 Geräte im Jahr 1980 zugenommen
haben .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3017/79 des
Rates vom 20 . Dezember 1979 über den Schutz gegen
gedumpte oder subventionierte Einfuhren aus nicht
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehören
den Ländern (1 ), insbesondere auf Artikel 9 ,

nach Anhörung des durch die vorgenannte Verord
nung eingesetzten Beratenden Ausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Im September 1980 erhielt die Kommission einen
Antrag auf Verfahrenseinleitung, der von der Euro
pean Association of Consumer Electronics Manufactu
rers (EACEM) im Namen der holländischen, französi
schen und italienischen Herstellers von tragbaren
Schwarzweiß-Fernsehempfangsgeräten, deren gemein
samer Ausstoß einen Großteil der Gesamtproduktion
der betreffenden Ware in der Gemeinschaft ausmacht,
gestellt wurde . Dieser Antrag wurde im folgenden von
den deutschen Herstellern dieser Waren unterstützt .

Der Antrag enthielt Beweise über das Vorliegen von
Dumping bei tragbarenSchwarzweiß-Fernsehempfangs
geräten der NIMEXE-Kennziffer 85.15-27 mit Ur
sprung in Korea sowie einer dadurch verursachten be
deutenden Schädigung.

Da die Beweise ausreichten, um die Einleitung eines
Verfahrens zu rechtfertigen, gab die Kommission
durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Europä
ischen Gemeinschaften (2) die Einleitung eines Verfah
rens betreffend Einfuhren in die Gemeinschaft von
bestimmten tragbaren Schwarzweiß-Fernsehempfangs
geräten mit Ursprung in Korea bekannt und leitete
eine Untersuchung auf Gemeinschaftsebene ein .

Hinsichtlich des Vorliegens von Dumping und der
dadurch verursachten Schädigung wollte sich die Kom
mission alle von ihr als erforderlich erachteten Anga
ben verschaffen und überprüfen und sandte den mit
der Herstellung und Ausfuhr der betreffenden Ware
befaßten koreanischen Firmen und den bekannterma
ßen betroffenen Einführern Fragebogen zu.

Der zweite französische Hersteller gab in seiner Ant
wort an, daß seine Verkäufe nur den französischen
Markt betrafen . Die Einfuhren der betreffenden Ge
räte aus Korea nach Frankreich beliefen sich auf 0 im
Jahr 1977, auf sieben im Jahr 1978 , auf 0 im Jahr
1979 und auf 515 im Jahr 1980 . Einfuhren in solch
geringem Umfang konnten nicht eine bedeutende
Schädigung verursachen .

(!) ABl . Nr. L 339 vom 31 . 12. 1979, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. C 25 vom 5. 2. 1981 , S. 3 .
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In Anbetracht dieser Tatsachen kam die Kommission
zu der Schlußfolgerung, daß für eine durch die Einfuh
ren von tragbaren Schwarzweiß-Fernsehempfangsgerä
ten mit Ursprung in Korea einem Industriezweig dex
Gemeinschaft verursachte bedeutende Schädigung
keine Beweismittel vorliegen . Unter diesen Umstän
den ist die Ermittlung möglicher Dumpingpraktiken
bei diesen Einfuhren deshalb nicht angebracht. Das
Antidumpingverfahren bezüglich Einfuhren bestimm
ter tragbarer Schwarzweiß-Fernsehempfangsgeräte mit
Ursprung in Korea ist deshalb einzustellen —

Die beiden italienischen Hersteller gaben in ihrer Ant
wort an , daß ihre Verkäufe nur den italienischen
Markt betrafen . Die Einfuhren der betreffenden Ge
räte aus Korea nach Italien stiegen von 212 im Jahr
1977 auf 26 420 Jahr 1980 . Im selben Zeitraum nah
men jedoch die Einfuhren aus Taiwan von 751 Gerä
ten auf 204 206 Geräte zu. Unter diesen Umständen
kann man nicht davon ausgehen , daß die von den ita
lienischen Herstellern erlittene Schädigung durch Ein
fuhren aus Korea verursacht worden ist .

Der deutsche Hersteller gab in seiner Antwort an, daß
seine Verkäufe den deutschen und den Benelux-Markt
betrafen . Die Einfuhren der betreffenden Geräte aus
Korea nach diesen Märkten stiegen von 254 305 im
Jahr 1977 auf 535 704 im Jahr 1980 . Obwohl die Ein
fuhren nach diesen Märkten aus Taiwan von 289 158
Geräten im Jahr 1977 sogar auf 956 650 Geräte im
Jahr 1980 anstiegen , war eine Schädigung des deut
schen Herstellers durch die Einfuhren aus Korea
nicht auszuschließen . Die Kommission war deshalb
bemüht, die von diesem Hersteller gemachten Anga
ben zu überprüfen . Trotz wiederholter Aufforderungen
durch die Kommission hat sich der Hersteller gewei
gert, eine Uberprüfung durch die Kommission an Ort
und Stelle durchführen zu lassen, und hat damit die
Untersuchung entscheidend behindert. Die Kommis
sion zog aus diesem Verhalten den Schluß , daß eine
mögliche Schädigung dieser Firma nicht bedeutend
sein dürfte .

BESCHLIESST :

Einziger Artikel

Das Antidumpingverfahren betreffend bestimmte trag
bare Schwarzweiß-Fernsehempfangsgeräte mit Ur
sprung in der Republik Korea wird eingestellt.

Brüssel , den 17. Dezember 1981

Für die Kommission

Wilhelm HAFERKAMP

Vizepräsident


